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A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

 

Betr.: Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ 

 Änderung des Geltungsbereichs für das Förderprogramm "Aktive 

Kernbereiche" im Stadtteil Mörfelden 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf hat in ihrer Sitzung 

am 20.02.2019 den Geltungsbereich für das Fördergebiet I –Innenstadt Stadtteil 

Mörfelden des Förderprogrammes „Aktive Kernbereiche“ – entsprechend der 

Darstellungen des beiliegenden Übersichtsplans „Förderprogramm Aktive 

Kernbereiche in Hessen“ um den westlich der Riedbahnstrecke gelegenen Bereich 

reduziert.  
 

Der Plan mit der Änderung des Fördergebietes Mörfelden wird ausgehängt gemäß § 7 

Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in der Zeit: 

 

Vom 04.03.2019 – einschließlich 15.03.2019. 
 

Im Stadtteil Mörfelden bei der Stadtverwaltung Mörfelden-Walldorf,  

Rathaus Mörfelden, 

Westendstraße 8,  

64546 Mörfelden-Walldorf, 

im Stadtplanungs- und Bauamt, 1. Obergeschoss, vor dem Zimmer 120 zur 

Einsichtnahme während der Dienststunden (Öffnungszeiten Rathaus Mörfelden: 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag 14:00 

Uhr bis 18:00 Uhr (Terminvereinbarungen sind außerhalb dieser Dienststunden 

möglich) und  

im Stadtteil Walldorf bei der Stadtverwaltung Mörfelden-Walldorf, 

Rathaus Walldorf, 

Flughafenstraße 37, 

64546 Mörfelden-Walldorf, 

im Stadtbüro Walldorf, Erdgeschoss, zur Einsichtnahme während der Dienststunden 

(Öffnungszeiten Stadtbüro Walldorf: Montag, Dienstag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 

17:00 Uhr, Donnerstag von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 

aus. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit. 

 

Der Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf 

 

 

 

 

........................................ 

Heinz-Peter Becker 

Bürgermeister 

 

 

 


